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läßig-oder Gleichgültigkeit der L"ute, weiche es vrdi»air erst einige Tage anzusehen pstegen,
verabsäumet wird, da dann inzwischen die Inflammation und Fieber so zugenommen Haben,
daLder kalte Brand, als die nächste Folge, den schleunigen Tod verursachet.

Was aber besonders dte an einigen Orten, als zu Vach rc. sich zeigende dUrrhaeatn

pHtridam betrifft, so wird folgendes Pulver dagegen dienlich jeyn r
kNünchs-Rhabarbor, Armenisch, r ¿eins, LAatter-wurtzel, TormentLU-

wrrryel, PemVranLjche mebe--Rinde, Gchweistreibendes Spießglas
nicht edulcerirr, jönDern Mit dem Saltz vermischt, von jedem iLoth zu einer Portion, wo.
Din die ganhe Dons nn't Mehl und b inöl zum Eystörmigen Ball gemacht täglich, wenig
stens des Morgens einmahl, eingegeben werden könnte, wobey zugleich ein Decorum ex
herbis leniter adstringentibus vuJnerariis-ju adhibiren wäre, womit Z. 4. s. Tage ZU cvnst-

nuiren, nehmlich:
y Gchwary-oder wall-wurgel, Schwalben wurgel, Sanickel-Rraut, Heid

nisch wund-Rraut, Ortermeniege, Pfennig,Rraur von jedem gleich viel, etwa
 eine Handvoll, in Wasser gekocht. Hiervon konnte dem Weh täglich etliche mahl ein
Mßel oder Schoppen warm eingeschüttet werden

Vorigem Pulver fügen Wir noch, als dienlich, folgendes hinzu, als:
 k. penwianische Fieber-Rinde, sechs Omentgen

Gereinigtes Salpeter, zwey Quentgen
Lampher, zwey Scrupel.

fein pu'.verrü t vor ein voks, auf obige Art oder im Tranck mit Mehl und kaulichtsm Was
ser vermischt, zweymahl jedes täglich wechfelsweise dem Vieh einzugeben. Dabey muß
dem Vi-h oft, und so viel es nur will, rein laulich warm Wassw, darinnen jederzeit (noch
Gefallen, was vorräthig ist) ein paar Hand voll Roggen-auch Gersten' oder Hafer-Mehl,
Und deren Gcfchrook, wie auch Maltz eingerühret, zu saufen gegeben werden.
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Unsern gnädigen und günstigen Gruß zuvor 5
Ehrsahme, gute Gönner!

iachdem die seit einiger Zeit zum Vorschein gekommene Hertzogl.WürLenberglsche 15»
und 6 . Kreutzerstücke vom Jahrgang 17*9. nicht nach Dem dchörigen Kuß ausgepräget,
sondern zu geringhaltig befunden, und dahero an verschiedenen Orten im )&gt;eich ohnlän.gst
verrufen und abg setzt worden, wodurch es aber geschiehet, daß sich selbige an denen
übrigen Orten, und darunter besonders auch in der Niedergrafschast Catzenelnbogen,de
sto häufiger sehen fass n und einschleichen; Ais verordnen. Nahmens Sr. Hochfürstl.
Durchlaucht des regierenden Herrn Landgrafen, Wir, zu Abwendung alles dem Pubii-
co daraus zuwachsenden Schadens, hiermit, daß obgedachte H.rtzogl Würtenbergi-
sche is. und 6. Kreutzerstücke de ^uno 17^9. in hiesigen Landen ebenfalls verrufen seyn,

und, nach Verlauf von 14. Tagen ä dam der Publication dieses an, bey Strafe der Con~
dl g liscation


